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Neben den gesetzlichen und behördlichen gelten die folgenden vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften. 
Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekannt zu geben. Sofern 
im Betrieb Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen Sprache nicht hinrei-
chend mächtig sind, müssen diese Vorschriften ausführlich auch in einer für diese 
Personen verständlichen Sprache bekannt gemacht werden. 
Nach Abschnitt A § 11 AFB 2008 kann der Versicherungsschutz beeinträchtigt werden, 
wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese Regelung gilt auch für 
andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit Feuerde-
ckung. 
 
1 Feuerschutzabschlüsse 
 
1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und bauaufsichtlich zugelas-

sen sein. 
1.2 Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen 

oder Festbinden) blockiert werden. 
Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit offengehalten werden, so dürfen 
nur bauaufsichtlich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt werden, die im 
Brandfall selbsttätig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeits-
ende zu schließen. 
Durch Wartung ist die ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen. 

 
2 Elektrische Anlagen 
 

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Be-
stimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker -VDE-) nur von Fachkräf-
ten oder unterwiesenen Personen zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu 
warten. 

 
3 Rauchen und offenes Feuer 
 
3.1 In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen sowie in 

Garagen und Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit Feuer oder offe-
nem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen 
außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte 
Elektrogeräte nicht verwendet werden. In feuer- und/oder explosionsgefährdeten 
Räumen und an den Außenseiten ihrer Zugangstüren ist auf die besonderen Ge-
fahren und das Verbot durch deutlich sichtbaren Anschlag hinzuweisen. 
Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere Mengen leicht entflammbarer 
fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe vorhanden sind. 
Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich mit der Luft explosionsfähige 
Dampf-, Gas- oder Staubgemische bilden können. 

3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten sind besondere Raucherzonen 
zulässig, soweit sie durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von leichtent-
flammbarem Material getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesichert 
sind. Geeignete Aschenbehälter, Löschmittel und Warnschilder sind in ausreichen-
der Zahl aufzustellen. 

 
4 Feuerarbeiten 
 
4.1  Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten dürfen nur von solchen Perso-

nen ausgeführt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind. 
4.2 Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind diese Arbeiten nur 

mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der Betriebsleitung oder 
der von ihr beauftragten Person zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben 
über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthalten. 

 
5 Feuerstätten, Heizeinrichtungen, wärmeführende Rohrleitungen, 

Trocknungsanlagen 
 
5.1 Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten, Heizeinrichtungen und Trocknungs-

anlagen geltenden Vorschriften der Bauordnung und der Heizraumrichtlinien 
sind zu beachten, ebenso sonstige Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestim-
mungen. Feuerstätten (einschließlich Schornsteine und Ofenrohre) und Heizeinrich-
tungen müssen im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen frei-
gehalten werden. Hiervon sind ausgenommen Heizeinrichtungen, bei denen die 
Oberflächentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht übersteigt. 
Benzin, Petroleum, Spiritus und Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feue-
rungsmaterial verwendet werden. 

Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehenen feuerbeständig abge-
trennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand (mindes-
tens 5 m) gelagert werden. 
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder 
dürfen nur mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden. 

5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich brennbare Stoffe entzünden 
können, sind zu sichern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolierung, Abweis-
gitter, Schürzen oder ähnliches erfolgen. 

 
6 Brennbare feste Stoffe, Flüssigkeiten und Gase 
 
6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen Stoffen, die leichtentflammbar, 

selbstentzündlich oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korrosive Gase ab-
spalten, sowie beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind die 
besonderen Vorschriften zu beachten. 

6.2  In den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit 
nötigen Mengen brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht mehr als der 
Tagesbedarf) aufbewahrt werden. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der 
besonderen Vereinbarung. 

6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen 
nicht in Ausgüsse oder Abwässerkanäle geschüttet werden. 

 
7 Verpackungsmaterial 
 
7.1 In den Packräumen darf leichtentflammbares Verpackungsmaterial höchstens in 

der Menge eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbedingte Ausnahmen 
bedürfen der besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Material dieser Art (Füll-
stoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel aufzu-
bewahren. 
Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die Flamme eines Streich-
holzes entflammen und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbständig und rasch 
abbrennen, z.B. in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflanzen-
faserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm Dicke und brennbare 
Stoffe in fein zerteilter Form sowie Baustoffe nach DIN 4102 der Klasse B3. 

7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in eigenen, feuerbeständig abgetrenn-
ten Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand (mindestens 5 m) zum Ge-
bäude zu lagern. 

7.3 Packräume und Lagerräume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. 
durch Öfen, Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden. 

 
8 Abfälle 
 
8.1 Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei Schluss der Arbeit oder bei 

Schichtwechsel aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit siche-
rem Abstand (mindestens 5 m) oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen 
zu lagern. 

8.2 Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen 
und dergleichen dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließen-
dem Deckel - keinesfalls in der Arbeitskleidung - aufbewahrt werden. 

8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die noch Glut enthalten können, sind 
getrennt von anderen brennbaren Abfällen in geeigneten Aschenbehältern auf-
zubewahren. 

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschriebenen Fristen aus den Anlagen 
und den Arbeitsräumen zu entfernen. 

 
9 Feuerlöscheinrichtungen 
 
9.1 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den 

besonderen Betriebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen müssen regel-
mäßig gewartet werden. 

9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein und in ausreichender 
Anzahl an gut sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht sein. 

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen ist in der Bedienung der 
Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen. 

9.4 Soweit von behördlicher Seite gefordert, ist eine Brandschutz- und Feuerlösch-
ordnung aufzustellen und auszuhängen. 

9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen ist der Betriebsleitung sofort zu 
melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der Benutzung unverzüglich wie-
der betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist verboten. 
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10 Kontrolle nach Arbeitsschluss 
 

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Be-
triebsräume auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren. 
Es ist besonders zu prüfen, dass 
- alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, 
- alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, 
- an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine 

Brandgefahr vorhanden, 
- die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und 
- die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert 

sind. 


